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Vorwort 

Im Juni 1992 fand in Rio de Janeiro die Konferenz der Vereinten Nationen 
über Umwelt und Entwicklung statt, an der 178 Staaten, zahlreiche Internatio-
nale Organisationen sowie die Europäische Gemeinschaft teilnahmen. Wich-
tigstes Ergebnis der Konferenz war die Annahme der Rio-Deklaration l , der 
Walderklärungl und der Agenda 21.3 Zudem wurden zwei zuvor ausgearbeitete 
Konventionen zur Unterzeichnung ausgelegt: das Rahmenabkommen der Ver-
einten Nationen über Klimaänderungen· und das Übereinkommen über bio-
logische Vielfalt. 5 Zwanzig Jahre nach der Stockholmer Konferenz über die 
Umwelt des Menschen wurde so auf internationaler Ebene ein erneuter Anlauf 
unternommen, um ein brisantes Problem von weltweiter Bedeutung in den 
Griff zu bekommen: die wirtschaftliche Entwicklung zerstört die natürliche 
Umwelt. Dabei zeigt die einfache Anschauung, daß die Entwicklung sich in der 
Umwelt vollzieht und auf ihr beruht. Es gilt, diesen selbstzerstörerischen Pro-
zeß umzukehren. 

Die Entwicklungsländer sind wegen ihrer Armut von der Umweltzerstörung 
besonders hart betroffen. Eine Möglichkeit, sie bei der Lösung ihrer Umwelt-
probleme zu unterstützen, ist die umweltgerechte Ausgestaltung der Entwick-
lungshilfe. 

I Rio Declaration on Environment and Development, Report of the United Nations 
Conference on Environment and Development, AlConf.151126, VoI. I S. 8. Eine Zu-
sammenfassung der Konferenzergebnisse findet sich in BMZ, Materialien Nr. 84. 

2 Non-Legally Binding Authoritative Statement of Principles for a Global Consensus 
on the Management, Conservation and Sustainable Development of All Types of Fo-
rests, Report of the United Nations Conference on Environment and Development, 
AlConf.151126, VoI. m S. 111. 

3 Report of the United Nations Conference on Environment and Development, 
AlConf.151126, VoI. I S. 14. 

4 ABI. 1994 L 33 S. 11. Dazu Schröder, UTR 1993 S. 191. Vom 28.03. - 07.04.1995 
fand in Berlin die erste Konferenz der Vertragsstaaten der Klimarahmenkonvention 
statt. Die Vertragsparteien verabschiedeten ein Verhandlungsmandat fllr die Erstellung 
eines Protokolls über die weitere Reduzierung der Treibhausgase über das Jahr 2000 
hinaus (sog. Berliner Mandat), FCCC/CP/I995IL.l4, 07.04.1995. 

5 ABI. 1993 L 309 S. 1. Zu den Ergebnissen der Konferenz von Rio Hohmann, NVwZ 
1993 S. 311; Ruffert, UTR 1993 S. 397; Beyerlin, ZaöRV 1994 S. 124. 



6 Vorwort 

Die Europäische Gemeinschaft ist durch ein weltweites Netz von Kooperati-
onsabkommen mit den Entwicklungsländern verbunden. Die vorliegende Ar-
beit untersucht, ob und inwieweit der EG-Vertrag und diese Kooperationsab-
kommen der Gemeinschaft die Möglichkeit geben, durch die Verbindung von 
Umweltschutz und Entwicklungshilfe einen Beitrag zur Lösung der Umwelt-
probleme der Entwicklungsländer zu leisten. Dabei werden im Rahmen der 
Erörterung des EG-Vertrages sowohl die bis Oktober 1993 geltenden Vor-
schriften als auch deren Änderungen und Ergänzungen durch den Vertrag von 
Maastricht behandelt. 

Für Unterstützung danke ich meinem Doktorvater, Herrn Professor Dr. Rai-
ner Lagoni, und den Mitarbeitern der Generaldirektion vm (Entwicklung) der 
Europäischen Kommission, die mir im Rahmen eines Praktikums Gelegenheit 
gaben, Informationen und Erfilhrungen über die Entwicklungshilfe der Ge-
meinschaft zu sammeln. Den Herausgebern der "Hamburger Studien zum Eu-
ropäischen und Internationalen Recht" danke ich rur die Aufnahme der Arbeit 
in ihre Reihe. 

Die Arbeit wurde von der Friedrich-Naumann-Stiftung aus Mitteln des Bun-
desministeriums rur Bildung und Wissenschaft gefördert. Die Europäische 
Kommission unterstützte die Veröffentlichung mit einem Druckkostenzuschuß. 

Das Manuskript rur die Veröffentlichung wurde Ende Oktober 1995 abge-
schlossen. 

Bonn, Januar 1996 
Benjamin Vonessen 
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Einmhrung: 

Entwicklung - Entwicklungslinder - Entwicklungshilfe 

Entwicklung ist ein normativer Begriff. Seine Bedeutung wird von den 
Wertvorstellungen der Akteure bestimmt, die das Ziel der Entwicklung vorge-
ben.1 Es gibt keine allgemein gebräuchliche oder gar rechtlich verbindliche 
Definition des Begriffs Entwicklung.2 Nach Art. 55 UN-Charta3 (Kapitel IX 
"Internationale Zusammenarbeit auf wirtschaftlichem und sozialem Gebiet") 
llirdern die Vereinten Nationen die Verbesserung des Lebensstandards, die 
Vollbeschäftigung und die Voraussetzungen fllr wirtschaftlichen und sozialen 
Fortschritt und Aufstieg. Der Begriff Entwicklung wird in dieser Bestimmung 
nicht verwendet. Auch der EG-Vertrag enthält keine Definition dieses Begrif-
fes. Nach Art. 3 lit. k, 131 Abs. 2 EGV ist die wirtschaftliche und soziale 
Entwicklung der ÜLG ein Ziel ihrer Assoziierung mit der Gemeinschaft. Die 
Assoziierung soll in erster Linie den Interessen der Einwohner der ÜLG dienen 
und ihren Wohlstand llirdern, um sie der von ihnen erstrebten wirtschaftlichen, 
sozialen und kulturellen Entwicklung entgegenzufilhren (Art. 131 Abs. 3 
EGV). Die EG überläßt es also den Einwohnern der ÜLG, das Ziel ihrer wirt-
schaftlichen und sozialen Entwicklung festzulegen. Mit dem Vertrag von 
Maastricht wurden zwar neue Bestimmungen über die Entwicklungszusam-
menarbeit in den EG-Vertrag aufgenommen (Art. 3 lit. q, l30u - l30y EGV), 
doch auch hier wird der Begriff Entwicklung lediglich mit den Attributen 
"nachhaltig", "wirtschaftlich" und "sozial" versehen (Art. 130u Abs. 1 EGV), 
eine präzise Definition geben die Bestimmungen nicht. 

In einem allgemeinen und umfassenden Sinne kann man Entwicklung als 
die Verbesserung der menschlichen Lebensbedingungen verstehen.4 Dazu ge-
hören soziale, kulturelle, wirtschaftliche und politische Aspekte.5 Im Vorder-

I Nohlen / Nuscheler, in: dies. (Hrsg.), S. 55, 56; Pearce u.a., S. 2. 
2 Eine Definition des Begriffs nach internationalem Recht versucht Kenig- Witkows-

ka, S. 30 ff. 
3 BGBL 197311 S. 430, 197411 S. 769, 198011 S. 1252. 
4 Vgl. Todaro, S. 16 ff, Bartelmus, S. 3; Moore, BECA Vol. 16 No. I (March / April 

1990) S. 30, 31; Weltbank, Weltentwicklungsbericht 1992 S. 43. 
5 AusfUhrlich zum Entwicklungsbegriff Nohlen / Nuscheler, in: dies. (Hrsg.), S. 55. 

Vgl. Art. 130u Abs. 1, 131 Abs. 2 und 3 EGV, Ptiambel Abs. 8, Art. 4 Abs. 1 Lom6 

2 Vonessen 



18 Einfllhrung 

grund der Entwicklung steht bei den ärmeren Ländern der wirtschaftliche 
Aspekt.6 Denn zum einen sind viele der unbefriedigten und dringenden Be-
dürfhisse der Bevölkerung materieller Art. Zum anderen ist fUr die Verbesse-
rung der Lebensqualität, soweit es um die Befriedigung der Grundbedürfhisse 
geht, die Steigerung des Einkommens eine notwendige, wenn auch nicht aus-
reichende Bedingung.7 

Begreift man Entwicklung als die Verbesserung der Lebensbedingungen der 
Bevölkerung, so hängt der Entwicklungsstand und die Einteilung eines Landes 
in die Gruppe der Industrieländer oder in die Gruppe der Entwicklungsländer 
u.a. vom Lebensstandard seiner Bevölkerung ab.' Die wirtschaftlichen und 
sozialen Faktoren, die den Lebensstandard beeinflussen, sind zahlreich und 
z.T. nur schwer quantifizierbar. Dies macht eine Auswahl bestimmter Kriterien 
erforderlich. Eine verbindliche Festlegung dieser Merkmale und damit des 
Begriffs Entwicklungsland gibt es ebensowenig wie eine allgemein verbindli-
che Liste der Entwicklungsländer.9 Die UN-Charta bestimmt nicht, welche 
Staaten Entwicklungsländer sind. Auch im EG-Vertrag findet sich keine ent-
sprechende Vorschrift. In der Praxis werden verschiedene Verzeichnisse ge-
ftlhrt. Dabei stand in der Vergangenheit das Pro-Kopf-Einkommen der Bevöl-
kerung im Vordergrund. Seit einigen Jahren werden zusätzlich andere Kriteri-
en hinzugezogen, z.B. der Augmented Physical Quality 0/ Life Index und der 
Human Development Index. 1O Die Vereinten Nationen unterscheiden die Grup-
pe der Entwicklungsländer und die Gruppe der am wenigsten entwickelten 
Länder (Least Developed Countries)." Die Weltbank teilt die Staaten in Län-
der mit niedrigem, mittlerem und hohem Einkommen ein, wobei sie die Staa-
ten mit niedrigem und mittlerem Einkommen als Entwicklungsländer qualifi-
ziert.12 Auch der Entwicklungshilfe-Ausschuß der OECD ftlhrt ein Verzeichnis 
der Entwicklungsländer. I3 Die Europäische Gemeinschaft verwendet verschie-
dene Listen, um den Anwendungsbereich ihrer Maßnahmen zugunsten der 

N-Abkommen. Vgl. auch die Definition in Präambel Abs. 2 der Erklärung über das 
Recht auf Entwicklung der UN-Generalversammlung vom 04.12.1986, A 41/128. 

6 EG-Kommission, Memorandum zur Entwicklungspolitik der Europllischen Gemein-
schaft, 05.10.1982, KOM (82) 640 endg. S. 2. 

7 Todaro, S. 17. 
8 Vgl. Hemmer, S. 3. 
9 Zu den Merkmalen der Entwicklungslllnder Nohlen, S. 212 f. 
10 BMZ, Journalisten-Handbuch 1995 S. 284 ff. 
11 BMZ, Journalisten-Handbuch 1995 S. 289 f. 
11 Weltbank, Weltentwicklungsbericht 1994 S. Xll. 
13 OECD, Development Co-operation 1994 Report S. L 6. 
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Entwicklungsländer festzulegen. 14 Der Kreis der Begünstigten, die finanzielle 
und technische Hilfe erhalten können, umfaßt die Vertragspartner des Lome-
Abkommens, die assoziierten überseeischen Länder und Gebiete, die übrigen 
Staaten, die mit der Gemeinschaft Abkommen mit entwicklungspolitischer 
Komponente geschlossen haben sowie diejenigen Länder, die vom Anwen-
dungsbereich der VO Nr. 443/92 vom 25.02.1992 über die finanzielle und 
technische Hilfe zugunsten der Entwicklungsländer Asiens und Lateinamerikas 
erfaßt werden. l ' 

Die mittel- und osteuropäischen Staaten und Rußland werden von der 
OECD und der EG nicht zu den Entwicklungsländern gezählt, sondern fallen 
in die Kategorie der Reformstaaten bzw. Staaten, die den Übergang zur 
Marktwirtschaft anstreben.16 Abkommen der EG mit diesen Staaten und deren 
finanzielle Unterstützung werden daher im Rahmen dieser Arbeit nicht be-
rücksichtigt!' 

Zur Entwicklungspolitik gehören alle Maßnahmen, die auf die Verbesserung 
der menschlichen Lebensbedingungen abzielen. Solche Maßnahmen zu ergrei-
fen ist in erster Linie Sache der Entwicklungsländer}' Die Industriestaaten 
können dabei durch Entwicklungshilfe von außen unterstützend eingreifen. 

14 Zum Beispiel Verordnung Nr. 3281/94 vom 19.12.1994 aber ein Mehrjahressche-
ma allgemeiner Zollpräferenzen fl1r bestimmte gewerbliche Waren mit Ursprung in 
EntwicklungsUIndern fllr den Zeitraum 1995 - 1998 (ABI. 1994 L 348 S. 1, berichtigt in 
ABI. 1995 L 82 S. 29). 

I' Das sind 70 AKP-Staaten, 20 ÜLG, 11 Uinder des Mittelmeerraumes und 24 län-
der Asiens und Lateinamerikas (Assoziierungen mit entwicklungspolitischer Kompo-
nente), sowie die abrigen Entwicklungsländer Asiens und Lateinamerikas (FundsteIle 
der VO: ABI. 1992 L 52 S. 1). Zu der Frage, ob die EG in der Vergangenheit alle Ent-
wicklungsländer berGcksichtigt hat, Lucron, RevMC 1987 S. 662 tI: 666. 

16 BMZ, Journalisten-Handbuch 1995 S. 284 tI; Lenz-Heclcer, Art. l30u Rz. 2. 
17 Nicht berGcksichtigt werden auch einige der Nachfolgestaaten der Sowjetunion, fl1r 

die die Gemeinschaft vorQbergehend Finanzhilfe als technische Hilfe bereitstellt, um 
ihre wirtschaftliche Umgestaltung zu beschleunigen. Die Hilfe wird von der Gemein-
schaft auf Art. 235 EGV gestGtzt. Zum Beispiel: Vorschlag fl1r einen Beschluß des 
Rates und der Kommission Qber den Abschluß des Abkommens aber Partnerschaft und 
Zusammenarbeit zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaa-
ten einerseits und Kasachstan andererseits, Art. 73 ff (ABI. 1994 C 319 S. 4), mit Än-
derung in KOM (95) 137 endg. vom 08.05.1995 S. 10; Verordnung Nr. 2053/93 vom 
19.07.1993 aber eine technische UnterstGtzung der unabhängigen Staaten der ehemali-
gen Sowjetunion und der Mongolei bei ihren BemGhungen um die Gesundung und 
Neubelebung ihrer Wirtschaft (ABI. 1993 L 187 S. 1). 

la Vgl. Prlambel Abs. 11 und Art. 7 der Charta der wirtschaftlichen Rechte und 
Pflichten der Staaten der UN-Generalversammlung vom 12.12.1974, A/3281 (XXIX), 
sowie Art. 4 Abs. 1 Lome N-Abkommen. 

2' 


